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1876. BD. V.]

DIE EISENBAHN.

Wir behalten uns vor, um hier nicht ausfiithrlicher zn werden,
dasselbe, seine Entstehung, seinen Zielpunkt, die Beschreibung
des letzten Hochwassers, die daraus abzuleitenden Schliisse
zum Gegenstand einer spiteren Besprechung zu machen.

Herr A. schliesst mit einem Wunsche, der, seitdem ein
eidgendssisches Forstgesetz zu Stande gekommen ist, hoffentlich
seine Erfiillung finden wird, soweit es die Aufforstungen betrifft ;
soweit es den Uferbau betrifft, erlauben wir uns an den Aus-
spruch Culmaunn’s in dem bereits citirten Bericht an den Schweiz.
Bundesrath su erinnern. ,Im Emmenthal ist es nicht sowohl
ein Verbauen der Wildbiche, als vielmehr eine Hauptcorrection
des Flusses selbst, dic Noth thut“ und daran den bescheidenen
Wunsch anzufiigen, es mochte die Correction einmal von oben
nach unten ins Werk gesetzt werden, damit nicht die corri-
girten unteren Strecken durch die Geschiebszufiihrungen der
oberen zu leiden haben werden, denn gerade die Beschédigungen
in Derendingen sind auf diese Ursache zuriickzufiihren
und somit ein Beispiel ihrer nachtheiligen Wirkung.

D.

Der Suez-Canal.

In einer der letzten Sitzungen der Pariser Academie machte
H.v. Lesseps einige Mittheilungen iiber den Suez-Canal.
Das Fahrwasser hilt sich nach denselben in giinstiger Weise;
bei der Heimkehr des Prinzen von Wales sind letzthin Schiffe
bis zu 8 "/ Tiefgang ohne Schwierigkeit durchpassirt. Die Strs-
mungen erreichen zwischen Suez und den bittern Seen
eine Geschwindigkeit von 17/ auf die Secande, zur Zeit der
Hochfluthen gelegentlich noch /10 mehr. Zwischen Suez und
den bitteren Seen geht der Strom zur Fluthzeit nordwirts, zur
Ebbezeit stidwérts. Zwischen den bittern Seen und Port
Said wechselt der Strom mit der Jahreszeit, im Winter findet
ein langsamer Abfluss des iiberschiissigen Fluthwassers nach dem
Mittellindischen Meere statt; im Sommer, wo tiglich
sieben Millionen Cubicmeter aus dem Canal und den Seen ver-
dunsten, bildet sich ein umgekehrter Strom vom Mittellindi-
schen Meer nach den Seen zu, welcher das verlorene Wasser
ersetzt. Sehr bemerkenswerth ist der Einfluss, welchen der
Canal auf das Klima seiner Nachbarschaft geiibt hat. Von 1854
bis 1870 regnete es in der Umgegend desselben hdchstens ein-
mal jahrlich. Jetzt thaut es stark und regnet wenigstens zweimal
im Monat. Die Bewohner von Suez beklagen sich weniger als
friiber iiber die Hitze des Sommers, und lings dem Canal bildet
sich eine Vegetation, die ihren Ursprung den neu hervorgeru-
fenen atmosphérischen Niederschligen verdankt.

Wir lassen es dahin gestellt sein, ob diese Mittheilungen
der Wirklichkeit genau entsprechen, oder ob sie von der sehr
begreiflichen Vorliebe des Herrn von Lesse p s fiir sein Werk
vielleicht etwas zu giinstig gefirbt worden sind. Jedenfalls sind
die Klagen iiber den mangelhaften Zustand des Canals, die bald
nach seiner Eréffnung laut wurden, nahezu vollstindig ver-
stummt und die Befiirchtungen, dass sich das grossartige Werk
als ein verfehltes erweisen werde, sind durch diese Thatsachen
wohl geniigend widerlegt worden. D. B.

* *k

Kiinstliches Elfenbein
yon
B.S.Cohen, London.

Elfenbeinstaub wird mit Wasser zu einem Gelée gekocht
und dem Producte etwas Schellack in Weingeist und Zinkweiss
zugesetzt. Auf ein Pfund Elfenbeinstaub werden eine Unze
Schellack und ebensoviel Zinkweiss genommen. Die breiige Masse
wird in Formen gegossen, an der Luft trocknen gelassen und
dann hydraulischem Druck ausgesetzt. Das fertige Material
lasst sich vortrefflich schneiden, sigen und auf der Drehbank
behandeln.
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Schalengussrider.

W eigerung der Nordosthahn, selche auf ihrem Netze
laufen zu lassen.

Durch eine Verfiigung vom 22. Juli 1. J. hat die Schwei-
zerische Nordostbahn der Schweizerischen Nationalbahn das
Cursiren der der letzteren gehérigen Giiterwagen mit Scha -
lengussridern auf dem Nordostbahnnetze als betriebsge-
fahrlich untersagt. Es hat sich hieraus ein Conflict entsponnen,
in welchem von den den Genannten nahestehenden Tagesblittern
firund widerdie Zuldssigkeit der Schalengussrider geschrieben
worden ist und in welchem die Nationalbahn durch eine Be-
schwerdeschrift vom 25. Juli das eidgenéssische Eisenbahnde-
partement als Richter angerufen hat. Dasselbe halt sich fiir incom-
petent, von sich aus zu entscheiden, hat die Sache an den Bun-
desrath gewiesen und die Verfiigung der Nordostbahn auf
so lange sistirt, bis derselbe definitiv iiber die Frage der
Zuléssigkeit der Schalengussriider entschieden habe. In Folge
dessen fand sich die Nordostbahn veranlasst , sich mit einem
léngeren Schreiben, welches Namens der Direction der Nordost-
bahn von Herrn Director Hiaberlein unterzeichuet ist, an
den Bundesrath zu wenden, dessen Wortlaut wir in Nachste-
hendem wiedergeben : :

,Mittelst Zuschrift vom 18. dies ladet uns das Tit. Schwei-
zerische Eisenbahn- 'und Handelsdepartement ein, unsere Ver-
fiigung vom 22. Juli 1. J., wodurch wir den Uebergang der mit
Schalengussriidern versehenen Giiterwagen der Schweizerischen
Nationalbahn auf unser Netz verbieten, aufzuheben beziehungs-
weise zu sistiren, bis der Bundesrath definitiv iiber die Frage
der Zuldssigkeit der genannten Schalengussriider entschieden
haben wird.

»nAbgesehen von den materiellen Griinden, welche dafiir
sprechen, dass die Verwendung der speciell in Frage stehenden
Wagen vorderhand wohl keine besondern Gefahren mit sich
bringt, gehen wir bei dieser unserer Verfiigung wesentlich von
dem formellen Standpunkt aus, dass es nicht Sache einer Ri-
senbahnverwaltung sein kann , einseitig von sich aus Normen
iber den Ausschluss gewisser Categorien von Rollmaterial vom
directen Verkehr aufzustellen und dadurch die Vorschriften von
Art. 30 des Eisenbahngesetzes und von Art. 2 des Bundesge-
setzes betreffend den Transport auf Eisenbahnen, zu vereiteln.

»Die Acten iiber die vorliegende Frage werden mit mog-
lichster Beférderung vervollstindigt und sodann mit unserm
Antrag dem Bundesrathe vorgelegt werden.““

»Demgeméss qualificirt das Tit. Bisenbahn- und Handels-
Departement unsere Haltung in der Angelegenheit als eine Art
von Competensz - Uebergriff in die Befugnisse des
Bundesraths gemiss Art. 31 (nicht Art. 30) des Eisenbahn-
gesetzes vom 23. December 1872 (vergl. Art 2 des Transport-
gesetzes vom 20. Mirz 1875) und verfiigt dasselbe aus diesem
Grunde die Aufhebung unserer Anordnung vom 22. Juli, bevor
iiber die Frage ihrer materiellen Begriindetheit die Acten
geschlossen sind und das Urtheil gefillt sein wird. Den in
dieser Motivirung ausgesprochenen Tadel und die hieraus ab-
geleitete Folgerung zur Gefiihrde der Betriebssicherheit kdénnen
wir, soweit uns eine wirksame 'Vertheidigung ermoglicht ist,
keineswegs anerkennen; sondern wir sehen uns vielmehr geno-
thigt, hieriiber bei Ihrer hohen Behtrde Beschwerde zu fithren.

»Da die Frage au fond bezichungsweise iiber die Zuléssig-
keit der Schalengussriider selber unprijudicirt der Entscheidung
Ihrer hohen Behérde vorbehalten bleibt, so beschrinken wir uns
vor der Hand darauf, in dieser Beziehung lediglich auf unsere
Vernehmlassung vom 10. August zu verweisen und diese Frage
hier blos insoweit zu beriihren, als dieselbe mit der Widerlegung
der Departementalverfiigung vom 18. dieses im Zusammenhang
steht.

nDagegen miissen wir, um den Vorwurf einer Competenz-
tberschreitung zuriickzuweisen, uns nothwendiger Weise ge-
statten, unsere Auffassung und Interpretation der Art. 31 und
33 des Eisenbahngesetzes sowie iiber deren Verh dltniss
zu cinander etwas niher darzulegen.




	Künstliches Elfenbein

